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Gemeinderat direkt

KI – Fluch oder Segen?
Liebe Einwohnerinnen 
und Einwohner von Binningen

Heinz Erhardt (deutscher Komiker 
und Musiker) hat einmal gesagt: «Früher 
war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre 
besser, wenn wieder alles gut wär!». Dieses 
Zitat kam mir in den Sinn, als ich mich 
mit dem Schreiben dieses Artikels über die 
KI befasste. 

KI ist für viele immer noch ein Buch 
mit sieben Siegeln, das Ängste und Verun-
sicherung auslösen kann. Aber was ist KI 
eigentlich?

KI bedeutet «Künstliche Intelligenz». 
Sie funktioniert, indem sie grosse Mengen 
an Daten analysiert, um Muster zu fi nden, 
daraus zu lernen und dann basierend auf 
diesen Mustern selbstständig Aufgaben 
auszuführen. Die Qualität der durch KI 
generierten Resultate basiert auf einer sau-
beren Datengrundlage. KI hebt die Leis-
tung, aber auch die Fehlleistung (fehler-
hafte Daten durch die KI). KI ist also oft 
mehr «künstlich» als «intelligent». Dies, 
weil sie nur mit den Daten arbeiten kann, 
mit denen sie «gefüttert» wurde. Im Alltag 
haben Sie sicher auch schon Chat-GPT 
oder ein anderes Tool genutzt und waren 
vielleicht erstaunt, dass Sie beim Nutzen 
mehrerer solcher Tools verschiedene oder 
teils falsche Antworten erhalten haben. Es 
ist also im täglichen Gebrauch durchaus 
Vorsicht geboten und es lohnt sich, nicht 
alles zu glauben, was uns da virtuell geant-
wortet wird. Fake News und Deep Fakes 
gehören ebenfalls dazu. Dieses � ema al-
lein würde jedoch den hier zur Verfügung 
stehenden Platz sprengen. 

Professionell in Unternehmen genutzt 
hat die KI jedoch grosse Vorteile. Aller-
dings scheitern aktuell 82 % aller fi rmen-
internen KI-Projekte aufgrund einer feh-
lenden top-down-Strategie. Firmen, de-
nen es gelingt, erfolgreich eine KI-Stra-
tegie mit einer sauberen Datengrundlage, 
Prozessen und Ownership zu implemen-
tieren, profi tieren von erhöhter Produkti-
vität, Effi  zienz und Eff ektivität. Durch KI 
verschieben sich z. B. Wettbewerbsvorteile 
vom Produkt zum Prozess. Ebenso schaf-
fen schnellere Lernzyklen Wettbewerbs-
vorteile. So können damit z. B. KMU 
im Markt durchaus gestandene Konzerne 
aushebeln. 

Dass aufgrund der Prozessverände-
rungen Stellen wegfallen, ist unbestritten. 
Andererseits fi ndet ein «skill-shift» statt. 
So wächst z. B. die Nachfrage nach Arbeit-
nehmenden mit sog. T-Skills (Stellen mit 
technischer Fachkompetenz gepaart mit 
Verständnis einer Branche, wie Logistik, 

Banking, Pharma etc.) aktuell sehr stark. 
Wenn die Anzahl der Variablen im-

mens gross wird und von einem klas-
sischen Rechenzentrum nicht mehr 
bewältigt werden kann, dann kommt 
Quantum-Computing zum Einsatz. Mit 
Quantum-Computing können Firmen 
Zeit gewinnen und schwierige Probleme 
lösen. So kann, um ein Beispiel zu nen-
nen, im Bereich der Patentstrategie die 
Vielzahl an weltweit täglich erteilten Pa-
tenten schnell durchforscht und abgegli-
chen werden, damit nicht unnötig in For-
schung und Entwicklung investiert wird 
für ein Produkt, das schon anderweitig 
patentiert wurde. Solche Analysen sind 
für die Firmen ohne KI und Quantum-
Computing unglaublich aufwendig, zeiti-
ntensiv und anspruchsvoll. 

KI und Quantum-Computing sind 
� emen, die uns auch in der Zukunft 
weiter beschäftigen werden und uns alle 
direkt oder indirekt betreff en. 

Schlussendlich geht es, insbesondere 
im privaten, täglichen Leben, meines Er-
achtens darum, sich bewusst zu machen, 
dass nicht immer alles, was wir sehen, 
hören oder durch online-Anfragen als 
Antwort erhalten, unbedingt korrekt sein 
muss.  Andererseits sollten wir uns aber 
auch nicht übermässig ängstigen oder die 
Technologie komplett verteufeln, da sie 
durchaus viele Vorteile bietet, von der wir 
direkt oder indirekt alle profi tieren kön-
nen. 

Ich habe übrigens diesen Artikel 
NICHT mit KI geschrieben!

Herzlichst, 
Ihre Eva-Maria Bonetti, 
Gemeinderätin, Finanzen & Steuern

Warum ist die Grünabfuhr in Binningen nicht mehr gratis?

Bei der Grün- und Bioabfuhr der Gemeinde Binningen werden die Garten- und Küchenabfälle wöchentlich 
montags (von Dezember bis Februar alle zwei Wochen montags) vor den Liegenschaften eingesammelt. 
Über zehn Jahre lang konnte die Binninger Bevölkerung ihre Grün- und Bioabfälle kostenlos entsorgen. 

Damit ist bald Schluss: Ab 2026 wird wieder eine Gebühr fällig. 
Gemeindepräsidentin Caroline Rietschi erklärt im Interview die Hintergründe.

Warum war die Grün- und Bioab-
fuhr über zehn Jahren kostenlos und 
weshalb wird sie nun wieder gebüh-
renpfl ichtig?
In den letzten zehn Jahren konnten wir 
die Grün- und Bioabfuhr gebührenfrei 
anbieten. Die jährlichen Kosten von 
rund 300 000 Franken wurden aus der 
Abfallkasse gedeckt. Möglich war das, 
weil die Kehricht-Verbrennungsanlage 
Basel (KVA) Überschüsse von 1,4 Mil-
lionen Franken an uns zurückerstattet 
hatte. Dadurch wuchs das Eigenkapital 
der Spezialfi nanzierung Abfall zeitweise 
auf 2,45 Millionen Franken an. Dieses 
Polster ist inzwischen aber aufgebraucht. 
Deshalb hat der Einwohnerrat an seiner 
Sitzung vom 27. Januar 2025 beschlos-
sen, die Abfuhr ab dem 1. Januar 2026 
wieder gebührenpfl ichtig zu machen.

Warum hat die KVA damals den 
Baselbieter Gemeinden Überschüsse 
in Millionenhöhe zurückerstattet? 
Und gibt es eine Chance, dass so 
etwas in Zukunft wieder geschieht?
Die Rückerstattungen kamen zustande, 
weil die KVA geringere Kosten hatte 
und gleichzeitig mehr Einnahmen aus 
Strom- und Wärmelieferungen er-
zielte, als ursprünglich budgetiert. Da 
eine KVA keine Gewinne machen darf, 
mussten diese Überschüsse gesetzlich an 
die Gemeinden zurückfl iessen. Heute 
sind solche hohen Rückerstattungen 
allerdings kaum mehr zu erwarten. Die 
Kalkulationen sind präziser geworden, 
die Anforderungen an Technik und 
Umweltschutz sind gestiegen, und In-
vestitionen in Filter- und Klimaschutz-
massnahmen kosten viel Geld. Gleich-
zeitig nimmt die Abfallmenge eher ab. 
All das macht grosse Überschüsse wie 
damals sehr unwahrscheinlich.

Die Gebühren für die Grün- und Bio-
abfuhr sind in den Baselbieter Ge-
meinden sehr unterschiedlich. Woran 
liegt das und wie hat Binningen seine 
Gebühr festgelegt?
Die Unterschiede haben verschiedene 
Gründe. In Gemeinden mit vielen Ein-
familienhäusern und grossen Gärten 
fällt deutlich mehr Grüngut an. Das 
verursacht höhere Kosten bei Transport 
und Sammlung. Auch die Verträge mit 
den Entsorgungsfi rmen unterscheiden 
sich, je nach Aufwand für Fahrzeuge 
und Personal. Zudem subventionieren 
die Gemeinden die Grün- und Bioab-

fuhr unterschiedlich stark, um zu ver-
hindern, dass Grün- und Bioabfälle im 
normalen Kehricht landen.

Bei der Abfallentsorgung gilt in der 
Schweiz das Verursacherprinzip: die Kos-
ten für die Entsorgung von Abfällen muss 
von denen getragen werden, die sie verur-
sachen. In Binningen wird deshalb eine 
mengenabhängige Gebühr eingeführt: 
Wer mehr Grün- und Bioabfälle bereit-
stellt, trägt auch mehr zu den Kosten bei. 
Dafür gibt es für die vier verschiedenen 
Containergrössen je eine Jahresvignette 
oder für die gelegentliche Entleerung Ein-
zelmarken. Die Gebühr ist so festgelegt, 
dass sie – wie es das Baselbieter Umwelt-
schutzgesetz verlangt – unter dem Preis 
eines 35-Liter-Kehrichtsacks bleibt. So 
wird sichergestellt, dass es für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner auch fi nanziell 
attraktiver ist, die Grün- und Bioabfäl-

le separat zu sammeln, anstatt mit dem 
Hauskehricht zu entsorgen. 

Ist die Grün- und Bioabfuhr auch in an-
deren Gemeinden gebührenpfl ichtig?
Ja, das ist so. Gemeinden wie Bott-
mingen, Oberwil, � erwil, Allschwil, 
Reinach und Muttenz erheben alle eine 
Gebühr für die Grün- und Bioabfuhr. 
Zudem ist es auch gesetzlich vorgege-
ben, dass für die Grün- und Bioabfuhr 
eine Gebühr zu erheben ist. 

Wo erhält die Binninger Bevölkerung 
weitere Informationen zu den Preisen 
und Verkaufsstellen?
Alle wichtigen Informationen sind be-
reits auf unserer Website unter binningen.
ch/gruenabfuhr aufgeschaltet. Zudem 
erhält jeder Haushalt Anfang Dezem-
ber den Abfuhrkalender 2026 direkt in 
den Briefkasten zusammen mit einem 
farbigen Beiblatt, auf dem alle Einzel-
heiten übersichtlich aufgeführt sind. 
Und wer noch Fragen hat, kann sich je-
derzeit an die nachstehenden Kontakte 
wenden.

Gemeindepräsidentin Caroline Rietschi präsentiert die neuen Grün- und Bioabfuhrge-
bührenmarken

Für die vier verschiedenen Containergrössen gibt es je eine Jahresvignette sowie für die 
gelegentliche Entleerung, EverBags mit Laub und Astbündel Einzelmarken.

Website: 
alle Details unter 
binningen.ch/
gruenabfuhr 

Abfuhrkalender 2026: ab Anfang 
Dezember in allen Briefkästen 
(mit Beiblatt). 

Fragen? Mail an 
gruenabfuhr@binningen.bl.ch 
oder Tel. 061 425 53 18

Politik

Friedhof St. Margarethen, 
Aufhebung von Gräbern

Infolge Erreichung der reglementari-
schen Ruhezeit werden auf dem Fried-
hof St. Margarethen folgende Gräber 
per Ende Dezember 2025 aufgehoben:

Nordteil
Erdfamiliengrab C: 11/12, 19; Erd-

familiengrab L: 41/42/43; Erdfamili-
engrab N: 52/53, 73; Erdfamiliengrab 
O: 28; Erdfamiliengrab P: 157/158, 
162/163, 170/171, 177/178; Erdfami-
liengrab R: 65, 75/76, 86/87

Südteil
Urnenreihengrab N-G: 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56; Erdreihengrab N-H: 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153;

Urnennische UH-5: 1, 2, 3, 6, 28, 
45; Urnennische UH-6: 4; Urnennische 
UH-8: 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

Die Gräber müssen bis Ende Dezem-
ber 2025 abgeräumt sein. Erfolgt die Ab-
räumung durch die Angehörigen nicht 
innert der angegebenen Frist, nimmt der 
Gemeinderat als Aufsichtsbehörde an, 
dass über die allenfalls noch vorhandenen 
Grabsteine, Anpfl anzungen etc. verfügt 
werden kann. Die Abräumung erfolgt 
kostenlos durch das Friedhofspersonal 
der Gemeinde.

Der Gemeinderat

Auskunft erhalten Sie bei der Friedhofs-
gärtnerei oder bei der Gemeinde Bin-
ningen (Tel. 061 425 53 11).


